	NVL    NEUER   VERBAND   DER 


LOHNSTEUERHILFEVEREINE E.V.
	Oranienburger Chaussee 51
13465 Berlin

	
	



Kürzung der Entfernungspauschale nach Auffassung des Niedersächsischen 
Finanzgerichts verfassungswidrig – Handlungsbedarf für Steuerzahler

Presseinformation

Das Niedersächsische Finanzgericht hat als erstes Gericht mit Beschluss vom 27. 2. 2007, Aktenzeichen 8 K 549/06 die Kürzung der Entfernungspauschale als verfassungswidrig beurteilt. 
Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 wurde nicht nur der Werbungskostenabzug für die ersten 
20 Entfernungskilometer gestrichen, sondern die Fahrten zur Arbeitsstätte grundsätzlich der Privatsphäre zugeordnet. Die Begründung lautete, dass die Fahrten wegen der freien Wohnortwahl nicht zwangsläufig wären. 

Folglich wird unterstellt, dass Arbeitnehmer selbst nach einer Versetzung durch den Arbeitgeber oder schon während der Probezeit umziehen müssen, wollen sie die Besteuerung des Teils ihres Einkommens, dass ihnen wegen der Fahrtkosten gar nicht mehr zur Verfügung steht, vermeiden. Eine rechtlich strittige Auffassung. Noch deutlicher wird dies bei beiderseits berufstätigen Ehegatten. Bei unterschiedlichen Arbeitsorten wird zumindest ein Partner stets Fahrtkosten haben, wenn er diese Berufstätigkeit nicht aufgeben will. 

Der NVL hat deshalb bereits im Gesetzgebungsverfahren in Übereinstimmung mit weiteren Sachverständigen die Gesetzesänderung als verfassungswidrig beurteilt. Nachdem das Gesetz dennoch beschlossen wurde, hat sich der Verband für eine schnelle juristische Überprüfung eingesetzt. Zu diesem Zweck wurden von Mitgliedsvereinen des Verbandes Verfahren gegen Kürzungen bei Lohnsteuer-Ermäßigungsanträgen und Einkommensteuer-Vorauszahlungen für die ab 2007 geltende Neuregelung angestrengt. Nunmehr liegt bereits eine erste Entscheidung zur Anrufung des Bundesverfassungsgerichts vor. Diesen Erfolg erreichte der Lohnsteuerhilfeverein „Lohn- und Einkommensteuer Hilfe Ring Deutschland e.V.“, indem das betroffene Ehepaar Mitglied ist. 

Für die rund 15 Millionen Pendler in Deutschland bedeutet dies wieder Hoffnung. Sie müssen prüfen, ob die Finanzverwaltung im nächsten Jahr ihren Einkommensteuerbescheid für 2007 vorläufig ergehen lässt. Anderenfalls muss Einspruch eingelegt werden, um von einer positiven Entscheidung profitieren zu können. 

Bereits jetzt besteht Handlungsbedarf bei Ablehnung von Kindergeldanträgen, wenn wegen der Kürzung der Entfernungspauschale die Einkünftegrenze überschritten wird. Ebenso wirkt sich die Kürzung bereits jetzt bei Fahrtkostenzuschüssen der Arbeitgeber aus, die ab diesem Jahr für die ersten 20 Kilometer nicht mehr pauschal versteuert und sozialabgabenfrei ausgezahlt werden können. 
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